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§ 32 PslG Berufsausübung nach
bestem Wissen und Gewissen

 PslG - Psychologengesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Berufsangehörige haben ihren Beruf nach bestem Wissen und Gewissen und unter Beachtung der Entwicklung

der Erkenntnisse der Wissenschaft auszuüben. Sie haben das Wohl der Kranken und den Schutz der Gesunden

unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften zu wahren.

2. (2)Berufsangehörige haben ihren Beruf persönlich und unmittelbar, allenfalls in Zusammenarbeit mit Vertretern

ihrer oder einer anderen Wissenschaft auszuüben. Zur Mithilfe können sie sich jedoch Hilfspersonen bedienen,

wenn diese unter ihrer Anordnung und Aufsicht handeln.

3. (3)Berufsangehörige dürfen eine Person nur mit deren Einwilligung oder der Einwilligung (Zustimmung) deren

gesetzlichen Vertreters (Vertreterin) behandeln, beraten oder diagnostizieren.

4. (4)Berufsangehörige haben sich bei der Ausübung ihres Berufes auf jene psychologischen Arbeitsgebiete und

Behandlungsmethoden zu beschränken, auf denen sie nachweislich ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten

erworben haben.

5. (5)Berufsangehörige, die von der Ausübung ihres Berufes zurücktreten wollen, haben diese Absicht der Patientin

(dem Patienten) oder deren (dessen) gesetzlichen Vertreter oder Vertreterin so rechtzeitig mitzuteilen, dass die

weitere psychologische Versorgung sichergestellt werden kann.

6. (6)Berufsangehörige haben nach erbrachter Leistung eine Rechnung auszustellen, sofern die Leistung nicht direkt

mit einem inländischen Träger der Sozialversicherung oder der Krankenfürsorge verrechnet wird.

Berufsangehörige haben sicherzustellen, dass in jedem Fall die der Patientin (dem Patienten) im Sinne der

Richtlinie 2011/24/EU gelegte Rechnung nach objektiven, nichtdiskriminierenden Kriterien ausgestellt wird.

7. (7)Berufsangehörige haben an einer regelmäßigen österreichweiten Qualitätsberichterstattung teilzunehmen und

die dafür gemäß § 6 des Bundesgesetzes zur Qualität von Gesundheitsleistungen, BGBl. I Nr. 179/2004,

erforderlichen nicht personenbezogenen Daten der für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin

bzw. dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zur Verfügung zu stellen, soweit diese nicht

ohnehin aufgrund anderer Dokumentationsverpflichtungen zu melden sind. Weiters sind Berufsangehörige

verpflichtet, an regelmäßigen sektorenübergreifenden Patientenbefragungen teilzunehmen.

In Kraft seit 01.01.2025 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/pslg/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2004/179
file:///

	§ 32 PslG Berufsausübung nach bestem Wissen und Gewissen
	PslG - Psychologengesetz 2013


